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fäd^lid^er fjjuntte bauptfäcblid) ben Sieunftunbentag unb
bie geftfegung eine« fbtinimaßobne« für alle 3weige
mit lOprojentiger £olfnerl)öf)ung geforbert. 2>ie föteifter
Ratten nun biefer Sage in ifirer Slntwort bie geftfegung
eine« fötinimaßoljne« abgelehnt, bagegen eine allgemeine
yofjnerfiöfiung bon 5®/o jugeftanben. Sludg megen ber
3lrbeit«jeit matten fte eine fßropofition auf 972 ©tun»
ben mit bem Vorbehalt, baff in btingenben fallen bie
2trbeit«jeit auf 10 ©tunben erl)öf)t werben bürfte.

Vamentlid) biefe ^laufet fdjeint in ber Slrbeiterjdjaft
®*P® gerefgte fötigftimmung ijerborgerufen ju gaben.

P5! öefürc^iet, bag biefe „bringenben gäße" jur fRegel»
mägtgleit werben fönnten unb bamit bie 5lrbeit«^eitber-
türjung überhaupt ißuforifdg würbe. Um bie Antwort
ber föteifter entgegenzunehmen, waren nun namentlidg
Vaufdgloffer auf bem fßlafje 3üricg •" ber Söerbburg
jufammenberufen warben. $)ie ßinlabung jur aßge»
meinen ©dglofferberfammlung fag audg ben Veföglufj
eine« Streit« borau«. ßtwa 250 fötann waren er»
jdjieuen. 2)ie ©timmung war bon Anfang an fegt

bejibiert unb entfdgieben. ®ie ®i«fuffion würbe lebfjaft
unb burdg bie meiften Voten webte $ampfe«luft. SDie

Offerte ber föieifierfögaft warb aßfeitig at« ungenügenb
ertlärt unb berworfen unb ber Antrag ber fofortigen
fßroflamation beg ©treit« gefteflt. 9iur fdgwadge Cppo»
jition erfolgte unb mit 166 gegen 50 Stimmen würbe
ber fofortige Slu«ftanb befögloffeu. $)er ©treif begann
mit ÜJiontag morgen. ®ie Slnwefenben berpflidgteten
ftcb unterfdgriftlicg bei einer Konbentioualftrafe, bie

fßarole ber ©treifleitung auf« genauefte einjugalten,
3lud) tit Vafel ftttö bie fötaler in eine Bognbewegung

eingetreten. 3b« <$orberungen lauten: ßinfügtung ber

972fiünbigen Slrbeit«$eit für bie ©ommer», ber 8ftün=
bigen für bie SEBintermonate ; ©ewägrung eine« fötinimal-
logne« bon 55 ßt«. pro ©tunbe, für ßeiter» unb ©erüft
arbeit 5 ßt«. 3ufd)lag; ßinfügrung ber wödgentlidgen
Bognjaglung ; Vejaglung ber Ueberjeitarbeit mit 50 ßt«.
3ufdglag, Pec ©onntag«arbeit mit 100 7» 3"fdjtog;
Verbot ber Sittorbarbeit.

Eötapparat für Bandsägen.
(©ingefanbt.)

®ie beiben ßnben be« ©ägeblatte« werben bei fein
gebahnten Vlättern jtoei, bei gröber gejagnten nur eine

3agnlänge übereiuauber geplattet, wie ffigur a geigt.
Sfermittelft be« geilenftocte« t, auf betn ba« Vlatt
genau uacb 3eicgnung feftgefpannt wirb, faun bie« burdg
jebermann gemaegt werben. fftadgbetn bie beiben ßnben
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Praktische KIStter für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Walter Senn Holdinghausen,

Orgau für die «Wellen Publikationen des Schwch. Sewerbevereiu».

Offizielles »nd obligatorisches Organ des Aarg. Schmiede- und Waguermeistervereins,

Erscheint >e Donnerstags und kostet per Semester Fr, 3. 60, per Jahr Fr. 7. 20.

Willst du was Rechtes werden,
Mußt dich auch recht geberde«.

Nerbandswesen.

Schlosserstreik in Zürich.
Die Bauschlosser in Zürich
waren vor einiger Zeit mit
den Meistern in Unterhand-
langen getreten und hatten
nebst einer Reihe neben-

sächlicher Punkte hauptsächlich den Neunstundentag und
die Festsetzung eines Minimallohnes sür alle Zweige
mit lOprozentiger Lohnerhöhung gefordert. Die Meister
hatten nun dieser Tage in ihrer Antwort die Festsetzung
eines Minimallohnes abgelehnt, dagegen eine allgemeine
Lohnerhöhung von 5 °/o zugestanden. Auch wegen der
Arbeitszeit machten sie eine Proposition aus 9^/s Stun-
den mit dem Vorbehalt, daß in dringenden Fällen die
Arbeitszeit aus 10 Stunden erhöht werden dürfte.

Namentlich diese Klausel scheint in der Arbeiterschaft
gereizte Mißstimmung hervorgerufen zu haben.

,"/! fürchtet, daß diese „dringenden Fälle" zur Regel-
Mäßigkeit werden könnten und damit die Arbeitszeitver-
kürzung überhaupt illusorisch würde. Um die Antwort
der Meister entgegenzunehmen, waren nun namentlich
Bauschlosser aus dem Platze Zürich in der Werdburg
zusammenberusen worden. Die Einladung zur allge-
meinen Schlosserversammlung sah auch den Beschluß
eines Streiks voraus. Etwa 250 Mann waren er-
schienen. Die Stimmung war von Anfang an sehr

dezidiert und entschieden. Die Diskussion wurde lebhaft
und durch die meisten Voten wehte Kampfeslust. Die
Offerte der Meisterschaft ward allseitig als ungenügend
erklärt und verworfen und der Antrag der sofortigen
Proklamation des Streiks gestellt. Nur schwache Oppo-
sition erfolgte und mit 166 gegen 50 Stimmen wurde
der sofortige Ausstand beschlossen. Der Streik begann
mit Montag morgen. Die Anwesenden verpflichteten
sich unterschriftlich bei einer Konventionalstrafe, die

Parole der Streikleitung aufs genaueste einzuhalten.
Auch in Basel sind die Maler in eine Lohnbewegung

eingetreten. Ihre Forderungen lauten: Einführung der

9'/fftündigen Arbeitszeit für die Sommer-, der 8stün-
digen sür die Wintermonate; Gewährung eines Minimal-
lohnes von 55 Cts. pro Stunde, für Leiter- und Gerüst
arbeit 5 Cts. Zuschlag; Einführung der wöchentlichen
Lohnzahlung; Bezahlung der Ueberzeitarbeit mit 50 Cts.
Zuschlag, der Sonntagsarbeit mit 100"/° Zuschlag;
Verbot der Akkordarbeit.

Lötapparat für vanüzägen.
(Eingesandt.)

Die beiden Enden des Sägeblattes werde» bei fein
gezahnten Blättern zwei, bei gröber gezahnten nur eine

Zahnlänge übereinander geplattet, wie Figur n zeigt.
Vermittelst des Feileilstockes t, auf dem das Blatt
genau nach Zeichnung festgespannt wird, kann dies durch
jedermann gemacht werden. Nachdem die beiden Enden
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